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NO SL - Schutz der NO Landessymbole

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.05.2018

Physische und juristische Personen, denen bereits durch Bewilligung der Landesregierung das Recht zur Fihrung des
Landeswappens zuerkannt wurde, sind auch weiterhin befugt, dieses im bewilligten AusmaR zu fiihren. Das Recht zur
FUhrung des Landeswappens ist bei Wegfall der Auszeichnungswurdigkeit zu widerrufen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 7 NÖ SL § 7
	NÖ SL - Schutz der NÖ Landessymbole


